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Vorgangsmappe für die Drucksache 17/15654

"Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom  2. Februar 2017 (Vf. 2-VII-17)

betreffend Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit des Art. 53 Satz 1 des Gesetzes über

den Vollzug der Freiheitsstrafe und der Jugendstrafe (Bayerisches Strafvollzugsgesetz -

BayStVollzG) vom 10. Dezember 2007 (GVBl S. 866, BayRS 312-2-1-J), das zuletzt durch Art. 17a

Abs. 11 des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 (GVBl S. 335) geändert worden ist PII/G

1310.17-0002"

Vorgangsverlauf:

1. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/15654 des VF vom 23.02.2017

2. Beschluss des Plenums 17/15876 vom 09.03.2017

3. Plenarprotokoll Nr. 98 vom 09.03.2017
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Verfassungsstreitigkeit  

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom  
2. Februar 2017 (Vf. 2-VII-17) betreffend 
 
Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit  
 
des Art. 53 Satz 1 des Gesetzes über den Vollzug der Freiheits-
strafe und der Jugendstrafe (Bayerisches Strafvollzugsgesetz - 
BayStVollzG) vom 10. Dezember 2007 (GVBl S. 866,  
BayRS 312-2-1-J), das zuletzt durch Art. 17a Abs. 11 des Geset-
zes vom 13. Dezember 2016 (GVBl S. 335) geändert worden ist 
 
PII/G 1310.17-0002 

I. Beschlussempfehlung: 

I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren. 

II. Der Antrag ist unzulässig, jedenfalls aber unbegründet. 

III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete  
Jürgen W. Heike bestellt. 

 

Berichterstatter: Jürgen W. Heike 
Mitberichterstatter: Franz Schindler 

II. Bericht: 

Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen hat die 
Verfassungsstreitigkeit in seiner 68. Sitzung am 23. Februar 2017 
beraten und e i n s t im m i g  die o.g. Beschlussempfehlung vorge-
schlagen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 

 



 

17. Wahlperiode 09.03.2017 Drucksache 17/15876 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 
2. Februar 2017 (Vf. 2-VII-17) betreffend 

Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit des Art. 53 
Satz 1 des Gesetzes über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der 
Jugendstrafe (Bayerisches Strafvollzugsgesetz – BayStVollzG) 
vom 10. Dezember 2007 (GVBl. S. 866, BayRS 312-2-1-J), das 
zuletzt durch Art. 17a Abs. 11 des Gesetzes vom 13. Dezember 
2016 (GVBl. S. 335) geändert worden ist 

PII/G 1310.17-0002 

Drs. 17/15654 

I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren. 

II. Der Antrag ist unzulässig, jedenfalls aber unbegründet. 

III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete Jürgen W. 
Heike bestellt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 7 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens beziehungsweise des jeweili­

gen Abstimmungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste ein­

verstanden ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – 

Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltungen. Damit über­

nimmt der Landtag diese Voten.
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